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Gastdozenturen: Umwidmung von Mitteln in digitale Formate für das Jahr 2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
aufgrund der Einschränkungen in der Corona-Pandemie kann auch unser Projekt nicht so realisiert werden, 
wie wir es für dieses Jahr 2020 geplant hatten. Wie auch in anderen DAAD-geförderten Projekten können wir 
aber die für physische Mobilitäten zugedachten Mittel umwidmen und virtuelle Formate durchführen. Dies 
gilt auch für die Gastdozenturen. Ich bitte Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen der Partnerhochschulen, 
virtuelle Formate für die Gastdozenturen nach Möglichkeit zu nutzen. Diese Formate leisten einen wichtigen 
Beitrag zur Internationalization at Home und machen Studierenden und Lehrenden, die keine physische 
Mobilität realisieren möchten oder können, internationale Lehr- und Studienerfahrungen möglich.  
 
Durch freiwerdende Mittel werden auch Honorarzahlungen im Rahmen der Vorgaben des DAAD möglich. Die 
Honorare richten sich nach der Anzahl der unterrichteten Stunden bzw. Tage.  
 

 
Honorare für Dozenturen in Deutschland (€) 

 

Zeitrahmen Dozierende ohne wiss. 
Qualifikation 

Dozierende mit wiss. 
Qualifikation 

1 Stunde 60 € 80 € 

2 Stunden 110 € 160 € 

3 Stunden 160 € 250 € 

4 Stunden 210 € 330 € 

5 Stunden 260 € 410 € 

6 Stunden 310 € 490 € 

7 Stunden (ganzer Tag) 360 € 560 € 

 
 
Leider sind Honorarzahlungen an Lehrende der PH Heidelberg in diesem Rahmen nicht möglich. Wenn Sie 
eine virtuelle Gastdozentur an einer Partnerhochschule ausbringen möchten, können Sie aber aus 
Programmmitteln Gelder für Hilfskräfte erhalten. Hierzu können Sie pro unterrichteter Stunde einen Betrag 
von 60,15 € (entspricht 5 Stunden für eine studentische Hilfskraft) für Ihre Hilfskräfte verwenden. Der Betrag 
kann auch für Hilfskräfte mit erstem oder zweitem Abschluss eingesetzt werden, dann mit entsprechend 
angepasster Anzahl von Stunden. Die Mittel können nur für Hilfskräfte und nicht für andere Zwecke 
eingesetzt werden. Die Beschäftigung müssen wir im Abschussbericht namentlich festhalten und beziffern.  
 
Aller Voraussicht werden wir auch in den folgenden Programmjahren Mittel für virtuelle Formate von Lehre 
und Studium im Projekt ProMobiLGS einsetzen können.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Henrike Schön (Projektleitung ProMobiLGS) und Team  

Stand: 20.05.2020 


